
Sehr geehrte Damen und Herren!  
  
Bezug nehmend auf die laufende Begutachtung der Novelle 2016 der Gas-Marktmodell-
Verordnung mit den dazugehörigen Erläuterungen sowie den Kapiteln 2 und 3 der Sonstigen 
Marktregeln nehmen wir fristgerecht wie folgt Stellung: 
 
Die im VO-Entwurf enthaltenen Änderungen bedeuten nicht nur einen Mehraufwand für den 
Netzbetreiber, sondern es bedarf – aufgrund der Implementierung neuer Prozesse und einer 
erforderlichen Testphase - einer Vorlaufzeit von zumindest 3 Monaten ab Kundmachung der 
Verordnung. 
 
Das vorgesehene Inkrafttreten der in § 47 Zif.11 der VO angeführten Bestimmungen mit 
01.10.2016 sollte somit jedenfalls auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden 
(Übergangsfrist von 3 Monaten plus nachfolgender Monatserster). 
 
Wir bitten um entsprechende Berücksichtigung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Karl Pirtzkall 
 
_______________________________ 
 
Ing. Karl Pirtzkall  
Regulierung 
  

KNG-Kärnten Netz GmbH 
Ein Unternehmen der Kelag 

Asset-Steuerung / Controlling 
Arnulfplatz 2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Österreich 
  
T +43 (0)5 0525-1430 
F +43 (0)5 0525-1459 
M +43 (0)676 8780 1430 
E karl.pirtzkall@kaerntennetz.at  
www.kaerntennetz.at 
  
Sitz der Gesellschaft:  
Klagenfurt am Wörthersee 
FN 246961 d 
Firmenbuchgericht: 
Landesgericht Klagenfurt 
Gerichtsstand: 
Klagenfurt am Wörthersee 
UID-Nr.: ATU 57967588 
DVR-Nr.: 2111037 
___________________________ 

 
 


